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8Ob503/91

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1982

Norm

ABGB §1330 Abs2 BIII

UWG §7 EI

Rechtssatz

Bei Beurteilung der Frage, ob eine Tatsachenbehauptung wahr ist, ist sie in ihrer Gesamtheit zu werten; wurde sie nur

einer Person gegenüber aufgestellt, ist maßgebend, wie sie diese verstehen konnte (hier: Äußerung, daß sich der

Generalvertreter "um nichts kümmert").

Entscheidungstexte

1 Ob 689/81

Entscheidungstext OGH 17.02.1982 1 Ob 689/81

8 Ob 503/91

Entscheidungstext OGH 23.05.1991 8 Ob 503/91

nur: Bei Beurteilung der Frage, ob eine Tatsachenbehauptung wahr ist, ist sie in ihrer Gesamtheit zu werten. (T1)

Beisatz: Eine Äußerung ist danach noch grundsätzlich als richtig anzusehen, wenn sie nur in unwesentlichen

Details nicht der Wahrheit entspricht (so schon JBl 1950,341). Wesentlich ist, daß Mitteilungsempfänger den Kern

des Vorwurfs richtig verstehen mußten. (T2)
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